
Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln im Bikepark 1024 am Ochsenkopf 
 

       Stand: 23.04.2026 

1. Das Befahren der Strecken erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

2. Eltern haften für Ihre Kinder. 

3. Es dürfen nur ausgewiesene Strecken befahren werden. Das Befahren von Wanderwegen ist zu 

unterlassen. 

4. Streckensperrungen sind unbedingt zu beachten! 

5. Es besteht auf allen Strecken des Bikeparks Helmpflicht. Die empfohlene Ausrüstung umfasst 

neben einem Fullface-Helm auch Rücken-, Ellbogen- und Knieprotektoren sowie 

Handschuhe. 

6. Die Fahrweise ist dem eigenen Können anzupassen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der 

Hindernisse in den Strecken. 

7. Strecken und Hindernisse sind vor der Fahrt zu besichtigen. Beim in Augenschein nehmen von 

Streckenbauwerken und Trailpassagen ist darauf zu achten andere Fahrer weder zu behindern 

noch zu gefährden. 

8. Sollten Beschädigungen oder Mängel an Hindernissen entdeckt werden sind diese umgehend 

an einer der Seilbahnstationen zu melden. Beschädigte Hindernisse nicht befahren.  

9. Holzhindernisse können bei Nässe sehr glatt werden. Bei Nässe dürfen diese dann nicht befahren 

werden.  

10. Sicherheitsabstände sind unbedingt einzuhalten. An unübersichtlichen Stellen, sowie an 

Kreuzungen und Waldwegen ist die Geschwindigkeit zu reduzieren.  

11. Gegenseitige Rücksichtnahme ist oberstes Gebot im Bikepark. Langsamere Fahrer haben 

Vorrang, sollen schnellere Fahrer aber an geeigneter Stelle gefahrlos passieren lassen.  

12. Die Hauptstrecke stellt hohe Anforderungen an das Fahrkönnen. Für Anfänger besteht die 

Möglichkeit einzelne Passagen und Hindernisse zu umfahren. 

13. Die Beschilderung an den Strecken ist unbedingt zu beachten. 

14. Im Bereich von Kreuzungen mit Wander- und Waldwegen haben Fußgänger und motorisierte 

Fahrzeuge Vorrang. Langsam fahren, um Unfälle zu vermeiden!  

15. Den Anweisungen und Aufforderung des Liftpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei 

Nichtbeachtung erfolgt ein Entzug der Liftkarte oder der Verweis aus dem Gelände. 

16. Unfälle und Sachbeschädigungen sind unverzüglich an der Berg- oder Talstation zu melden. 

17. Bei Unfällen ist die Unfallstelle abzusichern, nachfolgende Fahrer müssen gewarnt werden und, 

soweit erforderlich muss Erste Hilfe geleistet werden.  

18. Bergwacht und Rettungsdienst sind unter der Rufnummer 112 erreichbar. Um eine 

Lokalisierung der Unfallstelle zu erleichtern, sollte die Stützennummer der parallel verlaufenden 

Seilbahn mit angegebenen werden. 

 

Bitte nehmt Rücksicht aufeinander. Wir wünschen Euch viel Spaß auf den 
Downhillstrecken im Bikepark 1024 am Ochsenkopf. 

 

 


